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Satzung
für den Fachbereich Jugend und
Familie des Landkreises Bayreuth

Der Landkreis Bayreuth erlässt aufgrund
desArt. 16Abs. 2 desGesetzes zur Ausfüh-
rung der Sozialgesetze (AGSG) vom
8.12.2006 (GVBI S. 942), das zuletzt durch
$ 1 Abs. 99 der Verordnung vom 4. Juni
2024 (GVBl. S. 98) und durch Art. 9 des
Gesetzes vom 21. Jui 2024 (GVBL S. 114)
geändert worden ist in Verbindung mit
Art. 17 der Landkreisordnung für den
Freistaat Bayern (Landkreisordnung -

LKrO) in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 22. August. 1998 (GVBI S. 826),
die zuletzt durch $ 3 des Gesetzes vom 9.
Dezember 2024 (GVBl. S. 573) geändert
worden ist folgende Satzung:

$1
Bezeichnung, Aufgaben und Gliede-

rung des Jugendamtes

(1) Das Jugendamt führt die Bezeich-

nung Landratsamt Bayreuth� Fach-
bereich Jugend und Familie-.

(2) Dem Fachbereich obliegen:

1. die ihm nach dem Achten Buch
Sozialgesetzbuch (SGB VII) und
dem Gesetz zur Ausführung der
Sozialgesetze (AGSG) -Teil 7- zuge-
wiesenen Aufgaben,

2. die ihm nach anderen Rechtsvor-
schriften zugewiesenenAufgaben.

(3) Die Aufgaben des Fachbereiches
werden durch den Jugendhilfeaus-
schuss und durch die Verwaltung des
Fachbereiches wahrgenommen ($ 70
Abs.1SGBVII).

52
Verwaltung des Jugendamtes

(1) Die Verwaltung des Fachbereiches ist
eine Dienststelle des Landratsamtes

Bayreuth.

(2) Die Geschäfte der laufenden Verwal-
tung des Fachbereiches werden im
Auftrag des Landrates von dem dafür
bestellten Leiter bzw. der Leiterin der
Verwaltung des Fachbereiches (Ju-
gendamtsleiterbzw. Jugendamtsleite-
rin) geführt.

(3) Zu den Geschäften der laufenden
Verwaltung des Fachbereiches gehö-
ren alle Verwaltungsgeschäfte, die
regelmäßig oder wiederholt anfallen
und nach vorgegebenen Regelungen
und Grundsätzen zu behandeln sind,
sofern ihnen nicht aufgrund ihrer
politischen, finanziellen oder struktu-
rellen Auswirkungen eine grundsätz-
liche Bedeutung zukommt.

(4) Die Verwaltung des Fachbereiches
unterstützt den Vorsitzenden bzw. die
Vorsitzende des Jugendhilfeausschus-
ses bei der Vorbereitung der Sitzun-
gen des Jugendhilfeausschusses und
bei der Fertigung der Sitzungsnieder-
schriften.

83
Mitglieder des

Jugendhilfeausausschusses

(1) Dem Jugendhilfeausschuss gehören
15 stimmberechtigte und 11 beraten-
de Mitglieder an. Die Zahl der bera-
tendenMitglieder vermindert sich um
die Zahl eins, wenn der oder die Vor-
sitzende des Kreisjugendrings dem
Jugendhilfeausschuss als stimmbe-
rechtigtesMitglied angehört.

(2) Die stimmberechtigtenMitglieder des
Jugendhilfeausschusses sind:
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Sitzung des Ausschusses
für Kultur und Soziales

Am Montag, 27. Oktober 2025, um 14.00 Uhr, findet im Sitzungssaal des
Landratsamtes Bayreuthdie

J

18. öffentliche Sitzung des
Ausschusses für Kultur und Soziales

statt. Tagesordnung:
Öffentliche Sitzun
1 Genehmigung der Niederschrift über die Sitzung des Ausschusses für

Kulturund Soziales vom 26.5.2025
2 Bekanntgaben
3 FörderungderWohlfahrtspflege;

Migrationsberatung;
Gewährung eines Zuschusses zum Defizitausgleich 2026;
Antrag desBRK-Kreisverbandes Bayreuth vom 31.7.2025

4 Sonstiges,Anfragen
Bayreuth, 13.Oktober 2025
Landratsamt
Wiedemann
Landrat

J



1. der oder die Vorsitzende (Art. 17
Abs.35.3AGSG),

2. sechsMitgliederdesKreistags ($ 71
Abs. 1 Nr. 1 1. Alternative SGB
VII),

3. zwei vom Kreistag gewählte Frau-
en undMänner, die in der Jugend-
hilfe erfahren sind (8 71 Abs. 1Nr. 1
2.AlternativeSGBVIII),

4. sechs auf Vorschlag der im Kreis-
gebiet wirkenden und anerkann-
ten Träger der freien Jugendhilfe
vom Kreistag gewählte Frauenund
Männer (871 Abs. 1INr.2SGBVII).

(3) Als beratende Mitglieder gehören
dem Jugendhilfeausschuss neben den
in Art. 19 Abs. 1 Nrn. 1 bis 8 AGSG
genannten Mitglieder nach Art. 19
Abs. 1Nr.9AGSGje einVertreter oder
eine Vertreterin

- derkatholischenKirche

- der evangelisch-lutherischen
Kirche

an.

$4
Wahl und Bestellung derMitglieder

des Jugendhilfeausschusses

(1) Die dem Kreistag angehörenden
stimmberechtigten Mitglieder des
Jugendhilfeausschusses werden
durch Beschluss des Kreistags be-
stellt. Die übrigen stimmberechtigten
Mitgliederwerden nach Art. 45 Abs. 3
LKrO gewählt. Abweichend von Art.
45 Abs.38.1 und Abs. 4 LKrO erfolgt
dieWahl in offenerAbstimmung.

(2) Vorschläge für die Bestellung der
stimmberechtigten Mitglieder nach $
3 Abs. 2 Nr. 2 dieser Satzung werden
von den im Kreistag vertretenen
Parteien undWählergruppen abgege-
ben. Wahlvorschläge für die stimmbe-
rechtigten Mitglieder nach $ 3 Abs. 2
Nr. 3 dieser Satzung können von je-
dem Mitglied des Kreistags abgege-
ben werden. Wahlvorschläge für die
stimmberechtigten Mitglieder nach $
3 Abs. 2 Nr. 4 dieser Satzung können
nur durch die im Kreisgebiet wirken-
den und anerkannten Träger der
freien Jugendhilfe, insbesondere die
Jugendverbände und Wohlfahrtsver-
bände, abgegeben werden. Bei den
Wahlvorschlägen und dem Wahlgang
soll auf eine ausgewogene Berück-
sichtigung von Frauen und Männern
hingewirktwerden (Art. 18Abs.28. 11
AGSG).

(3) Für stellvertretende stimmberechtig-
teMitglieder gelten die Absätze 1 und
2entsprechend.

(4) Die beratenden Mitglieder des Ju-
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gendhilfeausschusses und ihre Stell-
vertreter (Art. 19 Abs. 1 AGSG) wer-
den nach den Regelungen des Art. 19
Abs. 2 AGSG benannt. Der Jugend-
hilfeausschuss wird, sofern er nicht
die Benennung selbst gem. Art. 19
Abs. 28.2AGSG vornimmt, in der auf
die Benennung folgende nächste
Sitzung über die Benennung des
neuen beratenden Mitglieds infor-
miert.

$5
Aufgaben des Jugendhilfeausschusses

(1) Der Jugendhilfeausschuss beschließt
über Angelegenheiten der Jugendhil-
fe imRahmen der dafür imHaushalts-
plan bereitgestellten Mittel und der
vom Kreistag gefasstenBeschlüsse.

(2) Der Jugendhilfeausschuss soll vor
jeder Beschlussfassung des Kreistags
in Fragen der Jugendhilfe gehört
werden. Er soll ferner Stellung neh-
men zu Entscheidungen desKreistags
und anderer beschließender Aus-
schüsse, die für die Lebensbedingun-
gen jungerMenschen und ihrer Fami-
lien und/oder für die Schaffung und
Erhaltung einer kinder- und familien-
freundlichen Umwelt von Bedeutung
sind. Vor der Berufung des Jugend-
amtsleiters bzw. der Jugendamitsleite-
rin ist der Jugendhilfeausschuss zu
hören.

(3) Der Jugendhilfeausschuss hat das
Recht, an den Kreistag Anträge zu
stellen ($ 71Abs. 3SGBVII).

(4) Der Jugendhilfeausschuss nimmt
insbesondere folgende Aufgaben
wahr:

1. Entwicklung der Jugendhilfe im
Landkreis unter Beteiligung der
anerkannten Träger der freien
Jugendhilfe,

2. Erörterung aktueller Problemla-
gen junger Menschen und ihrer
Familien sowie Entwicklung von
Problemlösungen,

3. Entwicklung von Konzepten zur
Erhaltung oder Schaffung positi-
ver Lebensbedingungen für junge
Menschen und ihre Familien sowie
für eine kinder- und familien-
freundliche Umwelt,

4. Entwicklung und laufende Fort-
schreibung der örtlichen Jugend-
hilfeplanung,

5. Vorberatung des Abschnitts "Ju-
gendhilfe" desHaushaltsplans,

6. Förderung der Träger der freien
Jugendhilfe; vor allem Unterstüt-
zung der Arbeit des Kreisjugend-
rings. Der Jugendhilfeausschuss
kann hierfür Fördergrundsätze

oder -richtlinien beschließen,
]

7. Beschlussfassung über die öffentli-
che Anerkennung von Trägern der
freien Jugendhilfe im Kreisgebiet
nach $ 75 SGB VIII in Verbindung
mit Art. 33 Abs. 1 Nr. 1 AGSG; der
Jugendhilfeausschuss kann hier-
für Anerkennungsgrundsätze oder
-richtlinien beschließen.
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Sitzungen, Beschlussfähigkeit,

Öffentlichkeit

(1) Den Vorsitz im Jugendhilfeausschuss
führt der Landrat; er bestimmt ein
Mitglied des Kreistags, das im Verhin-
derungsfall die Vertretung über-
nimmt. Abweichend von Satz 1 kann
der Landrat ein Mitglied des Kreis-
tags zum bzw. zur Vorsitzenden be-
stimmen; gleichzeitig bestimmt er ein
Mitglied desKreistags für die Stellver-
tretung.

1
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(2) Der Jugendhilfeausschuss tritt nach
Bedarfzusammen.

(3) Der Ausschuss muss einberufen wer-
den, wenn dies ein Fünftel der stimm-
berechtigten Mitglieder schriftlich
unter Angabe von Gründen und des
Beratungsgegenstandes bei dem bzw.
der Vorsitzenden des Jugendhilfeaus-
schusses oder bei der Verwaltung des
Jugendamts beantragt. Die Sitzung
soll innerhalb von vier Wochen nach
Eingang desAntrags stattfinden.3

(4) Der Ausschuss ist beschlussfähig,
wenn sämtliche Mitglieder ordnungs-
gemäß geladen sind und dieMehrheit
der stimmberechtigten Mitglieder
anwesend und stimmberechtigt ist.

(5) Die stimmberechtigten Mitglieder
sind bei der Stimmabgabe an Weisun-
gen und Aufträge nicht gebunden
(Art.20 Satz2 AGSG),.

(6) Die Sitzungen des Ausschusses sind
öffentlich, soweit nicht das Wohl der
Allgemeinheit oder berechtigte Inter-
essen einzelnerPersonen oder schutz-
bedürftiger Gruppen entgegenstehen
(8 71 Abs. 3 Satz4 SGB VIII).Über den
Ausschluss der Öffentlichkeit wird in
nichtöffentlicher Sitzung beraten und
entschieden.

(7) Näheres regelt die Geschäftsordnung
des Jugendhilfeausschusses.

$7
Form der Beschlussfassung

Beschlüsse des Jugendhilfeausschusses
werden in offener Abstimmung mit der
Mehrheit der Abstimmenden gefasst. Bei
Stimmengleichheit ist der Antrag abge-
lehnt.



88
Unterausschüsse

(1) Der Jugendhilfeausschuss kann zur
Vorbereitung seiner Beschlüsse vor-
beratende Unterausschüsse bilden.
Die Arbeitsaufträge legt der Jugend-
hilfeausschuss fest.

(2) Den Vorsitz eines vorberatenden
Unterausschusses soll ein stimmbe-
rechtigtes Mitglied des Jugendhilfe-
ausschusses führen. Bei Bedarfsollen
weitere Fachleute zu den Sitzungen
des Unterausschusses hinzugezogen
werden.

(3) Die vorberatenden Unterausschüsse
treten nach Bedarf zusammen. Ihre
Sitzungen sind nicht öffentlich.

89
Aufwandsentschädigung

(1) FürBeamte undBeamtinnen, Richter
und Richterinnen und Angestellte im
öffentlichen Dienst, die dem Jugend-
hilfeausschuss aufgrund ihres Amtes
angehören, bemisst sich die Höhe der
Aufwandsentschädigung nach den
Vorschriften über die Reisekostenver-
gütung derBeamten und Richter (Art.
21 Abs. 3AGSG).

(2 Die übrigen Mitglieder des Jugend-
hilfeausschusses erhalten für jede
Sitzung, an der sie teilnehmen, eine
Aufwandsentschädigung in gleicher
Höhewie die Kreistagsmitglieder.

(3) DieAbsätze 1 und 2 gelten für stellver-
tretende Mitglieder entsprechend,
wenn sieimVertretungsfall an Sitzun-
gen des Jugendhilfeausschusses
teilnehmen.

(4) Eine Aufwandsentschädigung erhal-
ten auch die Mitglieder der vorbera-
tenden Unterausschüsse für jede
Sitzung des Unterausschusses, an der
sie teilnehmen. Die Absätze 1 und 2
gelten entsprechend.

$10
Inkrafttreten

(1) Die Satzung tritt am 1.11.2025 in
Kraft.

(2) Gleichzeitig tritt die Satzung vom
1.1.2015 außerKraft.

Bayreuth, 29.9.2025
FlorianWiedemann
Landrat

Haushaltssatzung des
Grundschulverbandes Weidenberg

für das Haushaltsjahr 2025

Aufgrund Art. 9 BaySchFG i. V. m. Art. 40

ff. KommZG sowie Art. 63 ff. GO erlässt
der Grundschulverband Weidenberg fol-
gendeHaushaltssatzung:

$1
Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan
für das Haushaltsjahr 2025 wird hiermit
festgesetzt.
Er schließt
imVerwaltungshaushalt
inden Einnahmen
undAusgabenmit 891.000 €
und
im Vermögenshaushalt
inden Einnahmen
undAusgabenmit € ab.

82
Die Aufnahme von Krediten für Investi-
tionen und Investitionsförderungsmaß-
nahmenwerden nicht festgesetzt.

83
Verpflichtungsermächtigungen im Ver-
mögenshaushalt werden nicht festge-
setzt.

$4
Verwaltungsumlage

1. Der durch sonstige Einnahmen
nicht gedeckte Bedarf (Umlagesoll)
zur Finanzierung von Ausgaben im
Verwaltungshaushalt wird für das
Haushaltsjahr 2025 auf 891.000,00 €
festgesetzt und nach der Zahl der
Schüler auf die Mitglieder des
Grundschulverbandes umgelegt.

2. Für die Berechnung der Verwal-
tungsumlage für die Grundschule
wird die maßgebende Schülerzahl
nach dem Stand vom 1. Oktober
2024 auf270 Schüler festgesetzt.

3. Die Verwaltungsumlage wird je
Schüler auf 3.300,00 € festgesetzt.

Investitionsumlage
Eine Investitionsumlage wird nicht er-
hoben.

$5
Kassenkreditewerden nicht festgesetzt.

86
DieseHaushaltssatzung trittmit dem 1. Ja-
nuar 2025 inKraft.

Weidenberg, 12. Juni 2025
GrundschulverbandWeidenberg
HansWittauer
Grundschulverbandsvorsitzender

Die Haushaltssatzung samt ihren Anla-
gen liegt bis zur nächsten amtlichen Be-
kanntmachung einer Haushaltssatzung
in der Geschäftsstelle der Verwaltungsge-
meinschaft Weidenberg, Rathausplatz 1,
95466 Weidenberg, zur öffentlichen Ein-
sichtnahme aus.

Haushaltssatzung des
Mittelschulverbandes Weidenberg

für das Haushaltsjahr 2025

Aufgrund Art. 9 BaySchFG i. V. m. Art. 40
ff. KommZG sowie Art. 63 ff. GO erlässt
der Mittelschulverband Weidenberg fol-
gendeHaushaltssatzung:

81
Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan
für das Haushaltsjahr 2025 wird hiermit
festgesetzt.
Er schließt
imVerwaltungshaushalt
inden Einnahmen
undAusgabenmit 2.243.700€
und

im Vermögenshaushalt
inden Einnahmen
undAusgabenmit 700.500€ ab.

82
Kreditewerden nicht benötigt.

$3
Verpflichtungsermächtigungen im Ver-
mögenshaushalt werden nicht festge-
setzt.

$4
Verwaltungsumlage

l. Der durch sonstige Einnahmen
nicht gedeckte Bedarf (Umlagesoll)
zur Finanzierung von Ausgaben im
Verwaltungshaushalt wird für das
Haushaltsjahr 2025 auf 534.600 €
festgesetzt und nach der Zahl der
Schüler auf die Mitglieder des Mit-
telschulverbandes umgelegt.

2. Für die Berechnung der Verwal-
tungsumlage wird die maßgebende
Schülerzahl nach dem Stand vom 1.
Oktober 2024 auf 162 Schüler fest-
gesetzt.

3. Die Verwaltungsumlage wird je
Schülerauf3.300€ festgesetzt.

Investitionsumlage
Eine Investitionsumlage wird nicht er-
hoben.

$5
Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur
rechtzeitigen Leistung von Ausgaben
nach dem Haushaltsplan wird auf
373.500,00 € festgesetzt.

86
Diese Haushaltssatzung trittmit dem 1. Ja-
nuar 2025 inKraft.

Weidenberg, 12. Juni 2025
MittelschulverbandWeidenberg
HansWittauer
Mittelschulverbandsvorsitzender

Die Haushaltssatzung samt ihren Anla-
gen liegt bis zur nächsten amtlichen Be-
kanntmachung einer Haushaltssatzung
in der Geschäftsstelle der Verwaltungsge-
meinschaft Weidenberg, Rathausplatz 1,
95466 Weidenberg, zur öffentlichen Ein-
sichtnahme aus.
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Haushaltssatzung des Zweckverbandes
zur Wasserversorgung Haager Gruppe

(Landkreis Bayreuth)
für das Haushaltsjahr 2025

Auf Grund des Art. 41 des Gesetzes über
die kommunale Zusammenarbeit
(KommZG) in Verbindung mit Art. 63 ff.
der Gemeindeordnung (GO) erlässt der
Zweckverband folgende Haushaltssat-
zung:

$ı
Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan
für das Haushaltsjahr 2025 wird hiermit
festgesetzt;

erschließt

imVerwaltungshaushalt
in den Einnahmen
und Ausgaben mit 195.720 €

und

imVermögenshaushalt
in denEinnahmen
und Ausgaben mit 142.260 €.

$2
Kreditaufnahmen für Investitionen und
Investitionsförderungsmaßnahmen wer-
den nicht festgesetzt.

83
Verpflichtungsermächtigungen im Ver-
mögenshaushalt werden nicht festge-
setzt.

$4
(1) Betriebskostenumlage

Eine Betriebskostenumlagewird nicht
erhoben.

(2) Investitionsumlage
Eine Investitionsumlagewird nicht er-
hoben.

$5
Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur
rechtzeitigen Leistung von Ausgaben
nach demHaushaltsplanwird auf32.620 €
festgesetzt.

86
Die in Deckungsringen zusammengefass-
ten Haushaltsstellen sind jeweils gegen-
seitigdeckungsfähig.

87
DieseHaushaltssatzung trittmit dem 1. Ja-
nuar2025 inKraft.
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Haag, 24. September2025
Zweckverband zur Wasserversorgung
HaagerGruppe
B.Kasel
Verbandsvorsitzender

Die Haushaltssatzung samt ihren Anla-
gen liegt bis zur nächsten amtlichen Be-
kanntmachung einer Haushaltssatzung
in der Geschäftsstelle der Verwaltungsge-
meinschaft Creußen, Bahnhofstr. 11,
95473 Creußen, während der allgemeinen
Geschäftsstunden zur öffentlichen Ein-
sichtnahme aus,

Haushaltssatzung
des Schulverbandes Mistelgau-
Glashütten, Landkreis Bayreuth,

für das Haushaltsjahr 2025

Aufgrund des Art. 9 des Bayerischen
Schulfinanzierungsgesetzes (BaySchFG)
in Verbindung mit Art. 40 ff. des Gesetzes
für die kommunale Zusammenarbeit
(KommZG) sowie der Art. 63 ff. der Ge-
meindeordung (GO) erlässt der Schulver-
bandfolgendeHaushaltssatzung:

81
Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan
für das Haushaltsjahr 2025 wird hiermit
festgesetzt;

erschließt
imVerwaltungshaushalt
inden Einnahmen
undAusgabenmit 425.692,--€
und

im Vermögenshaushalt
indenEinnahmen
und Ausgaben mit 26.438,--€ ab.

82
Kreditaufnahmen für Investitionen und
Investitionsförderungsmaßnahmen sind
nicht vorgesehen.

$3
Verpflichtungsermächtigungen im Ver-
mögenshaushalt werden nicht fesige-
setzt.

54
1. Verwaltungsumlage

Der durch sonstige Einnahmen nicht

gedeckte Bedarf (Umlagesoll) zur Fi-
nanzierung von Ausgaben im Verwal-
tungshaushaltwird für dasHaushalts-
jahr 2025 auf 320.000,-- € festgesetzt
und nach der Zahl der Verbandsschü-
ler auf die Mitglieder des Schulver-
bandes umgelegt.
Für die Berechnung derVerwaltungs-
umlage des Schulverbandes wird die
maßgebende Schülerzahl nach dem
Stand vom 01.10.2024 auf 197 Ver-
bandsschüler festgesetzt.
Die Verwaltungsumlage wird je Ver-
bandsschüler auf 1.624,37 € festge-
setzt. -

2. vestitio age

Der durch sonstige Einnahmen nicht
gedeckte Bedarf (Umlagesoll) zur Fi-
nanzierung von Ausgaben im Vermö-
genshaushalt wird für das Haushalts-
jahr 2025 auf 0,-- € festgesetzt und
nach der Zahl der Verbandsschüler
auf die Mitglieder des Schulverban-
desumgelegt.
Für die Berechnung der Investitions-
umlage des Schulverbandes wird die
maßgebende Schülerzahl nach dem
Stand vom 01.10.2024 auf 197 Ver-
bandsschüler festgesetzt.
Die Investitionsumlage wird je Ver-
bandsschüler auf0,00€ festgesetzt.

85
Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur
rechtzeitigen Leistung von Ausgaben
nach dem Haushaltsplan wird auf
58.800,00€ festgesetzt.

56
Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 01.
Januar 2025 inKraft.

Mistelgau, 18.August 2025
SchulverbandMistelgau-Glashütten
KarlLappe
Schulverbandsvorsitzender

Die Haushaltssatzung samt ihren Anla-
gen liegt bis zur nächsten amtlichen Be-
kanntmachung einer Haushaltssatzung
in der Geschäftsstelle der Verwaltungsge-
meinschaft Mistelgau, Bahnhofstraße 35,
95490 Mistelgau, zur öffentlichen Ein-
sichtnahme aus.


